
 
           19.11.2020 

Sehr geehrte Eltern,  

 

in Dresden nehmen das Infektionsgeschehen und die Quarantäneanordnungen an 

Schulen zu. Damit wir eine großflächige bzw. komplette Schließung unserer 

Grundschule durch einen Corona-positiv getesteten Schüler oder pädagogisches 

Personal vermeiden, habe ich mich nach Zustimmung aller Lehrer, aller 

Elternvertreter, des Landesamtes für Schule und Bildung sowie des Hortes dazu 

entschieden, bis auf Weiteres in den erweiterten Klassenleiterunterricht 

überzugehen. Somit können Kontakte und die Anzahl der von Quarantäne 

betroffenen Personen minimiert werden. 

 

Ab Montag, den 23.11.2020 gilt folgendes: 

Alle Klassen haben erweiterten Klassenleiterunterricht bis 12 Uhr. Vereinzelt kann 

es sein, dass Ihr Kind eine anschließende Förderstunde/Werkenstunde hat. Darüber 

informiert Sie der Klassenleiter. Ab 12 Uhr übernimmt der Hort im bestehenden 

Klassenverband. Erweiterter Klassenleiterunterricht bedeutet, dass der Großteil der 

Fächer von den Klassenleitern und nur wenigen Fachlehrern abgedeckt wird. Zwar 

wird dadurch der Fachunterricht nicht zwingend durch den Fachlehrer gestaltet, 

sondern durch den Klassenlehrer, aber unsere Pädagogen sind in der Lage, Fächer 

lehrplangerecht unter Absprache mit den Fachlehrern zu unterrichten. Eine 

Notengebung findet weiterhin statt. Der Fächerkanon (verpflichtende Stundenanzahl 

in den Klassenstufen) muss aufgrund organisatorischer Bedingungen geringfügig 

angepasst werden. 

  

Angepasster Fächerkanon: 

In Klasse 1 und 2, 4 werden alle Fächer inkl. Fö abgedeckt.  

In Klasse 3 werden alle Fächer inkl. Fö, außer einer Sportstunde, abgedeckt.  

Vereinzelt kann es zum Ausfall von DAZ-Stunden kommen.  



Weiterhin bestehende Maßnahmen: 

Die Schüler betreten die Schule durch getrennte Eingänge. Den Schülern und den 

pädagogischen Fachkräften wird empfohlen, außerhalb des Unterrichts im 

Schulgebäude, in vereinzelten Stundenteilen mit Lehrkräften aus Risikogruppen und 

auf der Hofpause (9.15 - 9.35 Uhr) einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, da der 

nötige Abstand von 1,5 m unter den Schülern nicht einhalten werden kann. Der Hort 

organisiert nach wie vor Gruppentrennung und die Mittagspause so, dass die 

Kontakte minimiert bleiben. Bitte beachten Sie den neuen Essenplan bei der 

Heimgehzeit Ihres Kindes.  

 

 

 

Für Erziehungsberechtigte sowie schulfremde Personen gilt weiterhin Mund-Nasen-

Schutz-Pflicht auf dem gesamten Schulgelände. Ich bitte Sie, nur in dringenden 

Fällen und mit Voranmeldung das Schulgebäude zu betreten.  

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 

I. Wingold und die KollegInnen der 41. Grundschule 


